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§4-2.3.1 Ergänzung und Änderung für die ÖRO: Sänitätsdienst 
(es wird in Zukunft in der ÖRO nur noch von Sanitätsdienst gesprochen) 
 
Beschreibung Sanitätsdienst 
Der Sanitätsdienst besteht aus: 
• einem Arzt / oder Ärztin und 2 Personen, die eine aktuelle Erste-Hilfe-Schulung 
einer autorisierten Einrichtung absolviert haben (nicht älter als 3 Jahre), oder eine 
Erste-Hilfe-Ausbildung (betrieblicher Ersthelfer laut den gesetzlichen Bestimmungen) 
nachweisen können 
• oder dem Rettungsdienst der Österreichischen Bergrettung (zumindest 
zwei Personen) 
• oder dem Rettungsdienst des Österreichischen Roten Kreuzes 
(zumindest zwei Personen) 
 
Anmerkung: Die 2 Personen, die den Sanitätsdienst unterstützen, müssen ihre 
Ausbildung dem Veranstalter nachweisen und dieser hat das im Protokoll zu 
vermerken. 
Zusätzlich müssen diese Personen vom Rennleiter oder eine vom Rennleiter 
namhaft gemachte Person, in Bezug auf Bergung aus der Bahn, eingewiesen 
werden und dem Arzt oder Ärztin oder Rettungsdienst bekannt gemacht werden. 
 

 
 


